
NEUE VERKEHRSZEICHEN 
 
 
Überholverbot von ein-
spurigen Fahrzeugen 
durch mehrspurige 
Fahrzeuge und Krafträ-
der mit Beiwagen von 
Zweirädern 
 
 

 

Parkplatz für Carsharing 
Fahrzeuge 
 
 
 
 

 
 

Radschnellweg 
 
 
 
 
 
  

Grüner Pfeil für Rad-
fahrer 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fahrradzone 
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MANDANTENINFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUR NEUREGELUNG 
DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG 

AB 28.04.2020 
 
 
 
 
 

Gute  
und unfallfreie 

Fahrt! 



Am 28.04.2020 tritt die neue Straßenverkehrsord-
nung  in Kraft. 
 

Die wichtigsten Änderungen. 

 Tempoverstöße: Fahrverbot früher als 
bisher 

 Halte-/Parkverstöße: Halten in zweiter 
Reihe kostet 55 Euro 

 härtere Strafen für das Durchfahren der 
Rettungsgasse  

 größerer Seitenabstand zu Radfahrern 
 neue Verkehrsschilder 

 
TEMPOVERSTÖSSE 
 
Die Strafen für Tempoverstöße werden deutlich 
verschärft. Ein einmonatiges Fahrverbot gibt es 
demnach künftig innerorts ab 21 km/h und außer-
orts ab 26 km/h.  
 

Überschrei-
tung 

Regel-
satz / 

Punkte 
inner-

orts 

Regel-
satz / 

Punkte 
außer-

orts 
 

Fahrver-
bot in-

nerorts 

Fahrver-
bot 

außer-
orts 

bis 10 km/h 30 € 20 € - - 

11-15 km/h 50 € 40 € - - 

16-20 km/h 70 € 60 € - - 

21-25 km/h 80 €/ 
1 Punkt 

70 €/ 
1 Punkt 

1 Monat - 

26-30 km/h 100 €/ 
1 Punkt 

80 €/ 
1 Punkt 

1 Monat 1 Monat 

31-40 km/h 160 €/ 
2 Punkte 

120 €/ 
1 Punkt 

1 Monat 1 Monat 

41-50 km/h 200 €/ 
2 Punkte 

160 €/ 
2 Punkte 

1 Monat 1 Monat 

51-60 km/h 280 €/ 
2 Punkte 

240 €/ 
2 Punkte 

2 Monate 1 Monat 

 
 

HALTE-/ PARKVERSTÖSSE 
 
Halten in zweiter Reihe:  

55 Euro  
70 Euro sowie 1 Punkt  bei Behinderung  

 

 
 
 
Halten in zweiter Reihe liegt bereits dann vor, wenn 
der Fahrer hinter dem Steuer sitzt und z.B. 
jemanden nur schnell ein- oder ausssteigen lässt. 
 
 
 
Parken auf Geh- und Radwegen  und Schutz-
streifen:  

 
55 Euro  
70 Euro sowie 1 Punkt  bei Behinderung  

 

 
 

RETTUNGSGASSE 
 

 
 
Wer keine Rettungsgasse bildet:  

200 Euro Bußgeld, 2 Punkte, 1 Monat Fahr-
verbot  

 
Wer durch die Rettungsgasse fährt oder sich an 
Einsatzfahrzeuge dranhängt: 

mind. 240 Euro, zwei Punkte, 1 Monat Fahr-
verbot 

 
 
SEITENABSTAND BEIM ÜBERHOLEN ZU RAD-
FAHRERN. E-SCOOTERN UND FUßGÄNGERN 

 
innerorts: mindestens 1,5 Meter,  
außerorts: mindestens 2 Meter  
 

 
 


